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(54) Elektrohandwerkzeuggerät

(57) Die Erfindung betrifft ein Elektrohandwerkzeug-
gerät mit einem Gerätegehäuse und einem gegenüber
dem Gerätegehäuse darin begrenzt beweglich gehalte-
nen und ein Kabel aus dem Gehäuse herausführenden
Kabelknickschutz (2), wobei der Kabelknickschutz (2) ein

Gelenkteil (4) aus einer ersten Kunststoffkomponente
und ein Tüllenteil (6) aus einer zweiten Kunststoffkom-
ponente aufweist. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass
die zweite Kunststoffkomponente des Tüllenteils (6) an
die erste Kunststoffkomponente des Gelenkteils (4) an-
gespritzt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Elektrohandwerk-
zeuggerät mit einem Gerätegehäuse und einem gegen-
über dem Gerätegehäuse darin begrenzt beweglich ge-
haltenen und ein Kabel aus dem Gerätegehäuse heraus-
führenden Kabelknickschutz, wobei der Kabelknick-
schutz ein Gelenkteil aus einer ersten Kunststoffkompo-
nente und ein Tüllenteil aus einer zweiten Kunststoffkom-
ponente aufweist.
[0002] Ein derartiger Kabelknickschutz ist aus der DE
43 44 635 A1 bekannt. Das Kabel wird mittels des Ka-
belknickschutzes vor zu starker Biegung im Einmün-
dungsbereich in das Gerätegehäuse geschützt, sodass
das Kabel nicht durch einen Knick beschädigt werden
kann. Gelenkteil und Tüllenteil sind dabei separate Ein-
zelteile, die mittels einer Clipsverbindung miteinander
verrastet werden.
[0003] Bei bekannten Elektrohandwerkzeuggeräten
hat es sich als nachteilig herausgestellt, dass ein Lösen
der Clipsverbindung zwischen Gelenkteil und Tüllenteil
nicht mit Sicherheit zu vermeiden ist. Dadurch kann das
Tüllenteil verrutschen, und das Kabel ist nicht mehr ge-
gen Knicken geschützt.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Elektrohand-
werkzeuggerät vorzuschlagen, bei dem der Kabelknick-
schutz verbessert ist.
[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe dadurch
gelöst, dass die zweite Kunststoffkomponente des Tül-
lenteils an die erste Kunststoffkomponente des Gelenk-
teils angespritzt ist.
[0006] Durch das Anspritzen des Tüllenteils an das
Gelenkteil sind beide so miteinander verbunden, dass
sie nicht zerstörungsfrei voneinander zu trennen sind.
Bei der ersten Kunststoffkomponente des Gelenkteils
und bei der zweiten Kunststoffkomponente des Tüllen-
teils kann es sich um den gleichen Kunststoff handeln.
Bevorzugt wird jedoch ein Elektrohandwerkzeuggerät,
bei dem die erste Kunststoffkomponente des Gelenkteils
und die zweite Kunststoffkomponente des Tüllenteils un-
terschiedliche Kunststoffe aufweisen. Besonders vorteil-
haft ist, wenn die erste Kunststoffkomponente des Ge-
lenkteils eine Kunststoffhartkomponente aufweist und
das Tüllenteil eine Kunststoffweichkomponente. Da-
durch kann ein flexibles Tüllenteil realisiert werden, so
dass das Kabel im Wesentlichen ungehindert geführt ist.
[0007] Eine vorteilhafte Weiterbildung des erfindungs-
gemäßen Elektrohandwerkzeuggeräts sieht vor, dass
das angespritzte Tüllenteil und das Gelenkteil einen Hin-
terschnitt bilden. Von besonderem Vorteil dabei ist, dass
zusätzlich ein Formschluss in einer Längsrichtung (Rich-
tung des Kabels) realisiert ist.
[0008] Weiterhin erweist es sich als vorteilhaft, dass
durch den Hinterschnitt größere Kräfte durch den Kabel-
knickschutz aufgenommen werden können als bei einer
Anspritzung ohne Hinterschnitt.
[0009] Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
des Elektrohandwerkzeuggeräts weist das Gelenkteil ei-

ne außen verrundete Schale auf. Das Gelenkteil kann
dabei in Gänze oder nur in einem Teilbereich verrundet
sein.
Von besonderem Vorteil ist dabei, dass das Gelenkteil
mittels der außen verrundeten Schale im Gerätegehäuse
begrenzt beweglich ist, ohne dort zu verkanten.
[0010] In Weiterbildung des vorgenannten Erfindungs-
gedankens ist die Innenseite der außen verrundeten
Schale des Gelenkteils ebenfalls zumindest bereichs-
weise verrundet ausgebildet. Es folgt insbesondere einer
Kugel- oder Kalottenform. Von besonderem Vorteil ist
dabei, dass durch die verrundete Innenseite der Schale
des Gelenkteils keine scharfen Kanten ausgebildet sind,
so dass bei Belastung des Kabelknickschutzes einem
Einschneiden des Gelenkteils in das Tüllenteil vorge-
beugt ist. Der so gebildete Hohlraum des Gelenkteils
kann dann vorteilhafterweise mittels der zweiten Kunst-
stoffkomponente ausgespritzt werden. Hierdurch kann
eine elastisch nachgiebige das Kabel schützende Ein-
fassung von Gelenkteil und Tüllenteil aneinander erreicht
werden.
[0011] Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel des
Elektrohandwerkzeuggeräts ist vorgesehen, dass das
Gelenkteil und das Tüllenteil in einem Zweikomponen-
ten-Spritzgussverfahren hergestellt sind. Gelenkteil und
Tüllenteil werden also mittels eines Werkzeugs herge-
stellt.
[0012] Besonders bevorzugt wird ein Ausführungsbei-
spiel des Elektrohandwerkzeuggeräts, bei dem zwischen
dem Kabelknickschutz und dem Gerätegehäuse Füh-
rungsmittel angeordnet sind, so dass der Kabelknick-
schutz begrenzt beweglich, insbesondere begrenzt
schwenkbar, im Gerätegehäuse gehalten ist. Von Vorteil
ist dabei, dass das Kabel sich bezüglich seiner Längs-
richtung nur wenig verwindet. Dadurch ist das Kabel weit-
gehend gegen Beschädigung geschützt.
[0013] In erfindungsgemäßer Weiterbildung zu vorge-
nanntem Erfindungsgedanken, sind die Führungsmittel
nut- und federartig oder kulissenartig ausgebildet. Vor-
zugsweise ist ein erstes Führungsmittel durch einen Vor-
sprung, insbesondere durch einen Pin, im Gerätegehäu-
se und ein zweites Führungsmittel durch eine Ausneh-
mung, insbesondere durch eine Nut, im Gelenkteil gebil-
det. Die Nut kann dabei zu einer Seite hin randoffen aus-
gebildet sein oder in Umfangsrichtung in Gänze um-
schlossen in das Gelenkteil eingelassen sein
[0014] Ferner wird ein Ausführungsbeispiel des Elek-
trohandwerkzeuggeräts vorgeschlagen, bei dem die er-
ste Kunststoffkomponente des Gelenkteils eine Hart-
komponente aufweist, insbesondere PA6.
[0015] Darüber hinaus wird ein Ausführungsbeispiel
des Elektrohandwerkzeuggeräts vorgeschlagen, bei
dem die zweite Kunststoffkomponente des Tüllenteils ei-
ne Weichkomponente aufweist, insbesondere PVC oder
TPM.
[0016] Bei einer erfindungsgemäßen Weiterentwick-
lung des Elektrohandwerkzeuggeräts weist das Tüllen-
teil eine radial abstehende Zunge auf, in der eine Halte-
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rung für ein Werkzeug gebildet ist. Zur Stabilisierung
kann die Zunge dabei von einem verstärkten Material-
rand umgeben sein. Bevorzugt wird ein Ausführungsbei-
spiel der Zunge, bei dem die Halterung mittels eines vor-
zugsweise randbegrenzten Kreuzschlitzes gebildet ist.
[0017] Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus den beigefügten Paten-
tansprüchen und der zeichnerischen Darstellung und Be-
schreibung einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung. In der Zeichnung zeigt:

Figur 1 einen Kabelknickschutz eines erfindungsge-
mäßen Elektrohandwerkzeuggeräts;

Figur 2 eine Seitenansicht des Kabelknickschutzes
gemäß Figur 1;

Figur 3 eine Draufsicht auf den Kabelknickschutz ge-
mäß Figur 1;

Figur 4 eine Schnittansicht mit Schnittebene A-A in
Figur 3.

[0018] Die Figuren zeigen einen Kabelknickschutz 2
mit einem Gelenkteil 4 und einem Tüllenteil 6. Das Tül-
lenteil 6 ist an das Gelenkteil 4 angespritzt.
[0019] Aus Figur 1 ist ersichtlich, dass das Gelenkteil
4 eine verrundete Kontur aufweist. Es umfasst zwei auf
eine Längsrichtung projizierte Nuten 10. Die Nuten 10
sind beispielhaft in Erstreckungsrichtung auf das Tüllen-
teil 6 hin geschlossen und in entgegengesetzter Richtung
randoffen. Das Tüllenteil 6 weist eine Zunge 12 auf, die
quer zur Achse 8 radial nach außen vorsteht. Die Zunge
12 weist eine randseitige Verstärkung 14 auf. Darüber
hinaus weist die Zunge 12 eine durch einen Kreuzschlitz
16 gebildete Halterung 18 auf. Die Halterung 18 ist so
ausgebildet, dass ein Werkzeug einsteckbar ist und von
der Halterung 18 gehalten wird.
[0020] Aus Figur 3 ist ersichtlich, dass die zwei Nuten
10 Führungsmittel bilden können, die diametral gegen-
überliegend an dem Gelenkteil 4 ausgebildet sind. In die-
se Nuten können korrespondierende Führungsmittel des
Gehäusekörpers eingreifen, sodass das Gelenkteil quer
zur Achse der Nuten 10 schwenkbar gelagert und gegen
eine Drehbewegung um die Achse 8 gehalten ist.
[0021] Die Schnittdarstellung in Figur 4 zeigt, wie das
Tüllenteil 6 an das Gelenkteil 4 angespritzt ist. Das Ge-
lenkteil 4 weist dabei im Verbindungsbereich eine sowohl
außen als auch innen bereichsweise verrundete Schale
20 auf. Das Tüllenteil 6 ist so an das Gelenkteil 4 ange-
spritzt, dass das Tüllenteil 6 und das Gelenkteil 4 in
Längsrichtung 8 einen Hinterschnitt bilden und somit Tül-
lenteil 6 und Gelenkteil 4 nicht zerstörungsfrei voneinan-
der lösbar sind.

Patentansprüche

1. Elektrohandwerkzeuggerät mit einem Gerätegehäu-
se und einem gegenüber dem Gerätegehäuse darin
begrenzt beweglich gehaltenen und ein Kabel aus
dem Gehäuse herausführenden Kabelknickschutz
(2), wobei der Kabelknickschutz (2) ein Gelenkteil
(4) aus einer ersten Kunststoffkomponente und ein
Tüllenteil (6) aus einer zweiten Kunststoffkompo-
nente aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Kunststoffkomponente des Tüllenteils (6)
an die erste Kunststoffkomponente des Gelenkteils
(4) angespritzt ist.

2. Elektrohandwerkzeuggerät nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das angespritzte Tül-
lenteil (6) und das Gelenkteil (4) einen Hinterschnitt
bilden.

3. Elektrohandwerkzeuggerät nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gelenkteil (4)
eine außen verrundete Schale (20) aufweist.

4. Elektrohandwerkzeuggerät nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Innenseite der
außen verrundeten Schale (20) verrundet ausgebil-
det ist, insbesondere kugelförmig oder kalottenför-
mig ausgebildet ist.

5. Elektrohandwerkzeuggerät nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Gelenkteil (4) und das Tüllenteil (6) in ei-
nem 2-Komponenten Spritzgussverfahren herge-
stellt sind.

6. Elektrohandwerkzeuggerät nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen dem Kabelknickschutz (2) und dem
Gerätegehäuse Führungsmittel angeordnet sind, so
dass der Kabelknickschutz (2) begrenzt beweglich,
insbesondere begrenzt schwenkbar, im Gerätege-
häuse gehalten ist.

7. Elektrohandwerkzeuggerät nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Führungsmittel
nut- und federartig oder kulissenartig ausgebildet
sind.

8. Elektrohandwerkzeuggerät nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass ein erstes Führungs-
mittel durch einen Vorsprung, insbesondere durch
einen Pin, im Gerätegehäuse und ein zweites Füh-
rungsmittel durch eine Ausnehmung, insbesondere
durch eine Nut (10), im Gelenkteil (4) gebildet ist.

9. Elektrohandwerkzeuggerät nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Kunststoffkomponente des Gelenk-
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teils (4) eine Hartkomponente aufweist, insbesonde-
re PA6.

10. Elektrohandwerkzeuggerät nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Kunststoffkomponente des Tüllen-
teils (6) eine Weichkomponente aufweist, insbeson-
dere PVC oder TPM.

11. Elektrohandwerkzeuggerät nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Tüllenteil (6) eine radial abstehende Zunge
(12) aufweist in der eine Halterung (18) für ein Werk-
zeug gebildet ist.

12. Elektrohandwerkzeuggerät nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Halterung (18) mittels eines vorzugsweise
randbegrenzten Kreuzschlitzes (16) in der Zunge
(12) des Tüllenteils (6) gebildet ist.
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